
Informationen zur 58. Ergänzungslieferung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie halten die 58. Ergänzungslieferung der Landesausgabe Nie
der   sachsen in den Händen. Diese Ergänzungslieferung bringt die 
Gesetzes sammlung auf den Stand 4. Oktober 2021. Im Hinblick auf 
die besondere Bedeutung für Ausbildung, Weiterbildung und Stu
dium sind auch die Änderungen des Nds. Kommunalverfassungs
gesetzes vom 13. Oktober 2021 aufgenommen worden. Vollständig 
ausgewertet wurden das Nds. GVBl. bis einschließlich Heft Nr. 39 
vom 11. Oktober 2021 sowie das Nds. MBl. bis einschließlich Heft 
Nr. 40 vom 6. Oktober 2021.
 
Neu aufgenommen wurden in diese Sammlung
 •  Nds. Gesetz zur Erleichterung der Schaffung von Wohnraum 

(70.050)
 • Nds. Grundsteuergesetz (81.011)

Ferner sind (u.a.) bei den nachfolgend genannten Rechts und Ver
waltungsvorschriften Änderungen zu verzeichnen: 
 • Nds. Landeswahlgesetz (10.010)
 • Nds. Kommunalverfassungsgesetz (30.020)
 • Nds. Kommunalwahlgesetz (31.000)
 • Nds. Erholungsurlaubsverordnung (40.010)
 • Nds. Glücksspielgesetz (52.030)
 • Nds. Finanzverteilungsgesetz (80.023)
 • Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (82.001)
 • Verbindlicher Kontenrahmenplan für Niedersachsen (83.010)
 • Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan (83.011) 

Es wurden zudem wiederum Bestimmungen über die Zuständigkeit 
von Behörden geändert. Siehe insoweit die Gliederungsziffern 30.026 
(AllgZustvVoKom), 55.015 (ZustVOWasser) und 91.010 (ZustVO 
OWi [Neufassung]).



Anregungen, Hinweise und Kritik sind dem Verlag und der Redak
tion stets willkommen. Richten Sie diese bitte an den
Maximilian  Verlag
Stadthausbrücke 4 
20355 Hamburg
EMail: vertrieb@mydvp.de

Sie finden uns im Internet unter www.mydvp.de.

Mit freundlichen Grüßen

Verlag und Redaktion


